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RS OGH 1982/3/30 9Os43/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1982

Norm

StPO §219

StPO §281

Rechtssatz

Zuständigkeitsfragen können im Nichtigkeitsverfahren nur im Falle des § 281 a StPO oder gemäß § 281 Abs 1 Z 6 StPO

bei einem auf Grund der Bestimmung des § 261 StPO ergangenen Unzuständigkeitsurteil eine Rolle spielen (vgl EvBl

1959/256), sodaß die sachliche Zuständigkeit des Schö engerichtes mit der Behauptung, daß über die Tat vor dem

Einzelrichter oder vor dem Bezirksgericht zu verhandeln und zu entscheiden gewesen wäre, im Nichtigkeitsweg nicht

bekämpft werden kann.
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